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Bekanntmachung

In der 1. Verbandsversammlung 2021 des Wasser- und Abwas-
serverbandes Elsterwerda wurden am 23.03.2021 folgende 
Beschlüsse gefasst:

1. Beschluss 1/1/21 - öffentlich
Die Verbandsversammlung beschließt als Beitrittsbeschluss die 
Änderung des Punktes 2.1 des Wirtschaftsplanes des Wasser- und 
Abwasserverbandes Elsterwerda für das Wirtschaftsjahr 2021, 
Geschäftsbereich Abwasser, wie folgt: Der Gesamtbetrag der 
Kredite in Höhe von 550.000,00 € wird durch 483.300,00 € ersetzt.

2. Beschluss 1/2/21 - öffentlich
Die Verbandsversammlung beschließt den 1. Nachtrag zum 
Wirtschaftsplan 2021 des Geschäftsbereiches Abwasser.

3. Beschluss 1/3/21 - öffentlich
Die Verbandsversammlung nimmt die Trinkwasserversorgungs-
konzeption (Stand: 02/2021) zur Kenntnis und erklärt die darin 
aufgezeigten Zielsetzungen als Richtschnur für das Handeln des 
Verbandes zur Sicherstellung der derzeitigen und zukünftigen 
Trinkwasserversorgung im Verbandsgebiet, inklusive Schutz und 
Verfügbarkeit der anvertrauten Ressourcen im Rahmen der 
Aufgaben der Daseinsvorsorge.

4. Beschluss 1/4/21 - öffentlich
Die Verbandsversammlung beschließt auf Grundlage des Ergeb-
nisses der Ausschreibung des Bauvorhabens „Erneuerung 
Trinkwasserleitung Großenhainer Straße Elsterwerda“ den 
Zuschlag an das Bauunternehmen Strabag AG, Direktion Nord-
Ost, Bereich Lausitz,01968 Senftenberg zu einem Angebotspreis in 
Höhe von (brutto) 107.100,00 € zu vergeben.

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung und der Verbandsvor-
steher werden ermächtigt, dem vorbenannten Unternehmen den 
Auftrag zu erteilen.

________________________

Bekanntmachung

Der Wasser- und Abwasserverband Elsterwerda gibt mit Ergän-
zung durch einen Beitrittsbeschluss nachfolgenden Wirtschafts-
plan 2021 für den Geschäftsbereich  Abwasser bekannt.

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nummer 1 EigV                   
für das Wirtschaftsjahr 2021

Geschäftsbereich Abwasser

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14  Abs. 1 der Eigenbetriebsver-
ordnung hat die Verbandsversammlung durch den Beschluss vom 
09.12.2020 / 23.03.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschafts-
jahr 2021 festgestellt:

1. Es betragen                                Gesamtbetrag                                     i
1.1 im Erfolgsplan:               nunmehr auf
      die Erträge                                        6.175.170 €i ii  ii
      die Aufwendungen                                               6.175.170 € ii
      der Jahresgewinn                                          0 €ii 
      der Jahresverlust                                                               0 €ii 

1.2 im Finanzplan:
      Mittelzu-/-abfluß aus 
      laufender Geschäftstätigkeit                                 1.692.737 €ii
      Mittelzu-/-abfluß aus Investitionstätigkeit             -483.300 €iii ii
      Mittelzu-/-abfluß aus 
      Finanzierungstätigkeit               -514.420 € i                          ii ii

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite:                                483.300 €ii
2.2 der Gesamtbetrag der 
      Verpflichtungsermächtigung:                                      0 €iiii     ii
2.3 die Verbandsumlage:                                            66.700 € i   ii

      Auf Grundlage von § 19 Abs. 2 Satz 1 GKG haben die   
      einzelnen Verbandsmitglieder folgende Anteile zu tragen:

      a)  Betriebskostenfehlbedarf allgemein nach 
           § 10 Verbandssatzung:

           Gesamtbetrag                 0 €i
           
           Nach § 19 Abs. 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen 
           Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen:

            Bad Liebenwerda                                                      0 € ii  ii
            Elsterwerda                                                                0 € ii ii
            Röderland                                                     0 €           ii    i
            Plessa                                                                         0 €i  ii
            Hohenleipisch                                                              0 € ii

      b)  für die Finanzierung der Ersatzinvestitionen nach § 10  
           Verbandssatzung:

           Gesamtbetrag                 66.700,00 €
           
           Nach § 19 Abs. 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen 
           Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen:

            Bad Liebenwerda                                             20.909,78 €
            Elsterwerda                                                      28.124,06 €
            Röderland                                                     7.927,96 €    ii
            Plessa                                                           5.574,79 € ii i 
            Hohenleipisch                                               4.163,41 €   ii 

Elsterwerda, den 23.03.2021

gez.    gez.
Hauptvogel   Terne
Verbandvorsteher   Vorsitzender der
    Verbandsversammlung

________________________
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 1.   Es betragen

erhöht vermindert und damit der Gesamtbetrag
von bisher auf nunmehr

 1.1 im Erfolgsplan:
       die Erträge 0 € 0 € 6.175.170 € 6.175.170 €
       die Aufwendungen 0 € 0 € 6.175.170 € 6.175.170 €
       der Jahresgewinn 0 € 0 € 0 € 0 €
       der Jahresverlust 0 € 0 € 0 € 0 €

 1.2 im Finanzplan:

       Mittelzu-/-abfluß aus laufender Geschäftstätigkeit 0 € 0 € 1.692.467 € 1.692.467 €
       Mittelzu-/-abfluß aus Investitionstätigkeit 274.000 € 0 € -483.300 € -757.300 €
       Mittelzu-/-abfluß aus Finanzierungstätigkeit 0 € 185.625 € -447.720 € -262.095 €

 2.   Es werden festgesetzt:

 2.1 der Gesamtbetrag der Kredite : 266.700 € 0 € 483.300 € 750.000 €

 2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung: 0 € 0 € 0 € 0 €

 2.3 die Verbandsumlage gesamt: 0 € 0 € 66.700 € 66.700 €

       Auf Grundlage von § 19 Abs. 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen Verbandsmitglieder folgende Anteile zu tragen:

      a) Betriebskostenfehlbedarf allgemein nach § 10 Verbandssatzung:

       Gesamtbetrag 0 € 0 € 0 € 0 €

       Nach § 19 Absatz 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen:

       Bad Liebenwerda 0 € 0 € 0 € 0 €
       Elsterwerda 0 € 0 € 0 € 0 €
       Röderland 0 € 0 € 0 € 0 €
       Plessa 0 € 0 € 0 € 0 €
       Hohenleipisch 0 € 0 € 0 € 0 €

      b) für die Finanzierung der Ersatzinvestitonen nach § 10  Verbandssatzung:

       Gesamtbetrag 0 € 0 € 66.700 € 66.700 €

       Nach § 19 Absatz 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen:

       Bad Liebenwerda 0 € 0 € 20.909,78 € 20.909,78 €
       Elsterwerda 0 € 0 € 28.124,06 € 28.124,06 €
       Röderland 0 € 0 € 7.927,96 € 7.927,96 €
       Plessa 0 € 0 € 5.574,79 € 5.574,79 €
       Hohenleipisch 0 € 0 € 4.163,41 € 4.163,41 €

Elsterwerda, den 31.03.2021

Hauptvogel Terne
Verbandsvorsteher Vorsitzender der Verbandsversammlung

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nummer 1 EigV

Geschäftsbereich Abwasser

für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs.1 der Eigenbetriebsverordnung  hat die Verbandsversammlung durch den Beschluss  
vom 23.03.2021 den 1. Nachtrag zum  Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:

Der Wasser- und Abwasserverband Elsterwerda gibt den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2021 für den 
Geschäftsbereich Abwasser bekannt.  

gez. gez.
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Einsichtnahme in den Wirtschaftsplan 2021, Geschäftsbe-
reich Abwasser, einschließlich 1. Nachtrag zum Wirtschafts-
plan 2021, Geschäftsbereich Abwasser

Der Wirtschaftsplan 2021 für den Geschäftsbereich Abwasser 
wurde durch den Landrat des Landkreises Elbe-Elster mit Schrei-
ben vom 27.01.2021 und der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 
2021 für den Geschäftsbereich Abwasser mit Schreiben vom 
30.03.2021 genehmigt. 

In die vorbenannten Wirtschaftspläne kann ganzjährig während der 
Sprechzeiten in der Geschäftsstelle des Wasser- und Abwasser-
verbandes Elsterwerda Einsicht genommen werden. Auf Grund der 
derzeitigen Corona-Pandemie wird darum gebeten, die einge-
schränkten bzw. nicht möglichen Sprechzeiten zu beachten. 


